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treten, um im Jahre 1879 abermals eine allgemein schwei-
zerische Zeichenausstellung in’s Leben zu rufen.

Wir haben geglaubt, tber die schweizerische Schul-
ausstellung etwas eingehend berichten zu missen, weil sie
eigentlich erst im Laufe des verflossenen Jahres zur ersten
Entfaltung gekommen ist und dieser erfreuliche erste Auf-
schwung gewiss anregend auf alle interessirten Kreise
wirken wird.

Ein Unterrichisgesetz fir den Kt. Sehwyz im Enfwurf,
I:

Die Redaktion des Pad. Beob. ist im DBesitze zweier
Entwiirfe. Der erste nennt sich «Vorstudien zur Berathung
im Erziehungsrathe» und datirt Sept. 1876. Verfasser ist
Herr a. Reg.-Rath Benziger in Einsiedeln. Der zweite
Entwurf ist der vom Erziehungsrathe zu Handen des
Kantonsrathes festgesetzte und nur um einen Monat jinger
als der Benziger'sche. Dieser umfasst 238 Artikel, die
erziehungsriathliche Umgestaltung zahlt bloss 106. Wenn
auch die «Vorstudien» darum breiter angelegt sind, weil
sie «besondere Ausfihrungsreglements ersparen» wollen, so
ergibt sich aus der Vergleichung der beiden Entwirfe
immerhin, dass der Erziehungsrath mehrere eigentliche
Kardinalpunkte weggemerzt hat. Man fihlt dem erziehungs-
rathlichen Ergebniss ab, dass es nicht der Ausfluss warmen
Interesses fiir die Volksschule und ihrer Unabhangigkeit
von der Sondermacht der Kirche ist, sondern das Produkt
eines mehr widerwilligen Marktens mit den Forderungen
der Zeit. Die leitende Frage lautete kaum: Wie weit
dirfen wir hochstens gehen? — viel eher: Wie weit
miissen mindestens wir schreiten? —

Zur leichtern Gegeniiberstellung der Hauptpunkte beider
Entwirfe bezeichnen wir diejenigen des Herrn Benziger
mit I, die erziehungsrithlichen mit II. Da und dort er-
lauben wir uns einige kritisirende Bemerkungen.

I. Schuleintritt nach zuriickgelegtem 6. Altersjahr,
II. nach zurickgelegtem 7.

I. Nach 7 Primarschuljahren noch 2 Jahre obligatorische
Wiederholungsschule mit wochentlich wenigstens 4
Stunden; II. keine Wiederholungsschule.

1. Entlassung aus der Primarschule erst mit zurick-
gelegtem 15. Altersjahre, wenn nicht vorher alle 7 Klassen
durchgemacht sind, also eventuell 9 Primarschuljahre;
II. Entlassung je nach zuriickgelegtem 14. Altersjahr, also
(bei dem spatern gesetzlichen Eintritt) immer nur 7 Jahre
Schulzeit.

(Der Schuleintritt mit erst dem vollen 7. Altersjahre
wire pidagogisch gerechtfertigt. Aber hier muss er offen-
bar die erziehungsridthliche Einschrinkung der obligato-
rischen Schulzeit auf bloss 7 Jahre etwas maskiren helfen.)

I. (§ 5.) «Fir die Ertheilung und Beaufsichtigung des
Religionsunterrichts in der Schule haben die kirchlichen
Behorden zu sorgen; sie bezeichnen die Religionslehrer.»
(§ 6 will den Eltern das Recht sichern, mittelst schrift-
licher Erklarung ihre Kinder dem Religionsunterrichte zu
entziehen.)

II. (§ 3.) «Der Religionsunterricht ist obligat und
wird unter Vereinbarung mit den kirchlichen Behdrden
ertheilt und zwar so, dass die Glaubens- und Gewissens-
freiheit von Angehdrigen anderer Konfessionen nicht beein-
trachtigt werden darf. »

I und II dehnen die Schulzucht auch auf den Kirchen-
besuch der Schiiler aus.

(Der Entwurf I respektirt offenbar die gegenwirtige
Situation gegeniiber dem eidgendssisch geforderten konfes-
sionslosen Religionsunterricht in der Schule weit besser

als II. Von einer Emanzipation der Schule von der Herr-
schaft der Kirche kann freilich auch nach Benziger so lange
die Rede nicht sein, als die schwyzerischen Lehrer — gegen-
wirtig selbst diejenigen an Sekundarschulen — obligatorisch
ihre Schiiler in der kirchlichen Christenlehre beaufsichtigen
missen. Aehnlicher Zwang findet sich indess zur Zeit auch
noch im protestantischen Berngebiet z. B. im Emmenthal.)

I und II. Jeder Bezirk unterhilt wenigsteus eine
Sekundarschule, die vom Staate unterstitzt wird mit Fr. 100
fix, 4/,, der Lehrerbesoldungen und nach eventuellem Be-
dirfniss Fr. 40 bis 100.

I. Sekundarschulgeld héchstens Fr. 20, nach II Fr. 40.
(Bei solch hohem Schulgeld bleibt die Sekundarschule zu
sehr Standesschule fiir die Vermdglichen. Selbst beim
Wegfall jedes Schulgeldes belasten die Lehrmittel den un-
bemittelten Schiiler noch allzustark.)

I und II. Unter Aufsicht des Erziehungsrathes konnen
auf dem Wege der Freiwilligkeit in den Gemeinden er-
stellt werden:

a. Kleinkinderschulen,

b. Fortbildungsschulen fir Knaben,

c. Fortbildungsschulen fiir Madchen.

d. Madchensekundarschulen.

Sofern Privatkrifte die dibrigen Kosten fir vorgenannte
Anstalten aufbringen, missen die Gemeinden Lokale, Heizung
und Beleuchtung iibernehmen.

Nur I dehnt ausdracklich die Fortbildungsschule fir
Knaben vom 15. bis zum 20. Jahr aus und stellt fir die
Lehrer Primien aus der Staatskasse in Aussicht.

(Ohne materielle Staatsbeihiilfe werden diese freiwilligen
Schulen zum grossen Theil ein frommer Wunsch oder auch
eine dusserst wolfeile Dekoration im Gesetze sein. Sorgen
die Schwyzer fir leichtern Besuch vermehrter Sekundar-
schulen, so brauchen sie fiir ihre Madchen keine Sonder-
anstalten zu verlangen! Weg mit der Befiirwortung der
Geschlechtertrennung!)

I und II prazisiren die Stundenzahl fir die Primar-
schule also: Bei 2 Freihalbtagen wochentlich:

I. Klasse 5.3 15 Stunden.

T et o 5o . 9) P
ML IV, 0 586 = 25 =
V.bis VI.L. , 5.6 = 30 W

(Der Vorschlag scheint uns sehr gerechtfertigt zu
sein. Der Schulrath des Kantonshauptortes Schwyz erklart
indess, die Einfihrung von 6 Stunden fir einen Tag sei
eime Unmoglichkeit. Der Grund wird ¢ffentlich nicht an-
gegeben. Er liegt hauptsichlich im Besuch der Morgen-
messe und des abendlichen Vespergottesdienstes!)

Tur diesjihrigen Zeichnungsausstellung der ziircherischen
Handwerks- und Gewerbeschule in Ziirich.

An der Versammlung des kantonalen Gewerbevereins, 19. Ang.,
hielt Herr Prof. Julius Stadler einen Vortrag, iiber den wir im
Folgenden ein kurzes Résumé mittheilen. — Die Gewerbeschulen
verdanken ihre Entstehung den Weltausstellungen. Die erste der-
selben, welche 1851 in London stattfand, zeigte im Wesentlichen
nur Produkte der Grossindustrie. Das kleinere Gewerbe, die Hand-
arbeit, kam darauf zu kurz. Dagegen excellirte der Orient in
dekorativer Beziehung durch seine reichen Formen und Farben.
Von den europiischen Lindern stand Frankreich allen andern Lén-
dern im Geschmack und desshalb auch im Absatz weit voran.
England machte sich die Ausstellung zun Nutze und ging rasch an
die Errichtung von Gewerbeschulen, welche den englischen Geschmack
verbessern und Sinn fiir das Schéne pflanzen sollten. Man gewann
franzbsische Zeichner als Lehrer, man sorgte fiir gute Vorbilder
(Vorlagen, Modelle), fiir wohlausgeriistete Lokale, Nach einigen



	Ein Unterrichtsgesetz für den Kt. Schwyz im Entwurf : I.

